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Europäische 

Technische Bewertung  

ETA-04/0101 

vom 1. März 2018  
 
Allgemeiner Teil 
 

Technische Bewertungsstelle, die  
die Europäische Technische Bewertung 
ausstellt 

Deutsches Institut für Bautechnik 

Handelsname des Bauprodukts  Hilti Setzbolzen X-ENP-19 L15 (MX, MXR)  

Produktfamilie, 
zu der das Bauprodukt gehört  

Hilti Setzbolzen X-ENP-19 L15, X-ENP-19 L15 MX,  
X-ENP-19 L15 MXR in Kombination mit den Hilti  
Setzgeräten DX 76, DX 76 MX, DX 76 PTR, DX 860-ENP 
für die Befestigung von Stahlblech an 
Stahlunterkonstruktionen.  

Hersteller Hilti AG 
Feldkircherstraße 100  
9494 Schaan  
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN   

Herstellungsbetrieb Hilti Herstellwerk 1 
Feldkircherstraße 100  
9494 Schaan  
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN  

       

Diese Europäische Technische Bewertung 
enthält 

12 Seiten, davon 7 Anhänge, die fester Bestandteil dieser 
Bewertung sind. 

Diese Europäische Technische Bewertung 
wird gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von 

EAD 330153-00-0602 
 

Diese Fassung ersetzt ETA-04/0101 vom 20. Februar 2013 
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer 
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere 
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung  durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

 Das Produkt ist ein mechanisches Verbindungselement aus Stahl (Setzbolzen). Die 
Verbindungselemente bestehen aus einem Nagel (Durchmesser 4,5 mm), welcher mit zwei 
Rondellen bestückt ist. Die Rondellen dienen der Führung des Nagels beim Setzvorgang und 
stützen das befestigte Blech. Zum Setzen sind spezielle Bolzensetzgeräte erforderlich. Die 
Setzenergie wird über eine Kartusche bereitgestellt (Kartuschen mit unterschiedlicher 
Ladungsstärke stehen zur Verfügung) und kann zusätzlich in Grenzen am Setzgerät eingestellt 
werden. Die Anwendungsgrenze ist abhängig von der Festigkeit und der Dicke des 
Grundmaterials.   

Die Abmessungen und die Materialeigenschaften sind in Anhang A1 aufgeführt. Der 
Unterschied bei den Befestigungssystemen besteht in der Art der Setzbolzenzuführung zum 
Setzgerät: einzeln oder in Kunststoffstreifen magaziniert. Die folgende Tabelle gibt einen 
Überblick über die 5 bewerteten Befestigungssysteme.  

Setzbolzen Setzgerät Beschreibung  

X-ENP-19 L15 DX 76 
DX 76 PTR 

Diese Geräte dienen zum Setzen einzelner 
Setzbolzen.  
Das Setzgerät DX 76 PTR ist mit der 
Bolzenführung X-76-F-15-PTR zu verwenden.  

X-ENP-19 L15 MX DX 76 MX 
DX 76 PTR 

Die Setzbolzen sind in MX Magazinstreifen 
angeordnet, wie in der Setzbolzenbezeichnung 
angegeben ist. 
Das DX 76 MX basiert auf dem DX 76. Anstelle 
der Standplatte für Einzelbolzen ist das Gerät mit 
dem Bolzenmagazin MX 76 ausgestattet.  
Das Bolzenmagazin MX 76-PTR wird mit dem 
Setzgerät DX 76 PTR verwendet. 

X-ENP-19 L15 MXR DX 860-ENP 

Die Setzbolzen sind in MXR Magazinstreifen 
angeordnet, wie in der Setzbolzenbezeichnung 
angegeben ist. 
Das DX 860-ENP ist ein Standgerät mit dem 
magazinierte Setzbolzen gesetzt werden.  

 Setzbolzen, Bolzensetzgeräte und Kartuschen sind in Anhang A1 und Anhang A2 dargestellt.  

Die Setzbolzen und die dazugehörigen Verbindungen werden durch Zug- und/oder Querkräfte 
beansprucht (Anhang B2).  

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument  

 Der Verwendungszweck ist in Anhang B1 und B2 spezifiziert.  

 Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Setzbolzen 
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B1 bis B3 
verwendet werden. 

 Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme 
einer Nutzungsdauer des Setzbolzens von mindestens 25 Jahren. Die Angaben zur 
Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind 
lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete 
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 
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3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung  

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Zugtragfähigkeit der Verbindung Siehe Anhang C1 und C2 

Querkrafttragfähigkeit der Verbindung Siehe Anhang C1 und C2 

Bemessungswert der Tragfähigkeit bei gleichzeitigem 
Wirken von Zug- und Querkräften (Interaktion) 

Siehe Anhang B1 

Prüfung der Verformbarkeit im Fall einer temperatur-
bedingten Zwängungsbeanspruchung 

Siehe Anhang B1 

Bestimmung und Prüfung der Anwendungsgrenzen Siehe Anhang C1 und C2 

3.2 Brandschutz (BWR 2) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Brandverhalten  
Klasse A1 gemäß  
EN 13501-1:2007+A1:2009 

Feuerwiderstand  Siehe Anhang B1 

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefährlichen 
Stoffen 

Keine Leistung bewertet 

3.4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Zugtragfähigkeit der Verbindung Siehe Anhang C1 und C2 

Querkrafttragfähigkeit der Verbindung Siehe Anhang C1 und C2 

Bemessungswert der Tragfähigkeit bei gleichzeitigem 
Wirken von Zug- und Querkräften (Interaktion) 

Siehe Anhang B1 

Prüfung der Verformbarkeit im Fall einer temperatur-
bedingten Zwängungsbeanspruchung 

Siehe Anhang B1 

Bestimmung und Prüfung der Anwendungsgrenzen Siehe Anhang C1 und C2 
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3.5 Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Dauerhaftigkeit   
Siehe Anhang B1, 
Einsatzbedingungen 

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit 
der Angabe der Rechtsgrundlage 

 Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330153-00-0602 gilt folgende 
Rechtsgrundlage: 1998/214/EG, geändert durch 2001/596/EC 

 Folgendes System ist anzuwenden: 2+ 

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem 
Europäischen Bewertungsdokument 

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der 
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.  

 
 
Ausgestellt in Berlin am 1. März 2018 vom Deutschen Institut für Bautechnik 

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt 

Abteilungsleiter 
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